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1. Rechtsgrundlage 

Nach § 92 Abs. 3a SGB V ist den Sachverständigen der medizinischen und 
pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie den für die Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharma-
zeutischen Unternehmer, den betroffenen pharmazeutischen Unternehmern, den 
Berufsvertretungen der Apotheker und den maßgeblichen Dachverbänden der Ärztege-
sellschaften der besonderen Therapierichtungen auf Bundesebene vor der Entscheidung 
über die Richtlinien zur Verordnung von Arzneimitteln nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 und 
Therapiehinweisen nach Absatz 2 Satz 7 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

2. Eckpunkte der Entscheidung  

Zu den als maßgebliche Spitzenorganisation der pharmazeutischen Unternehmer nach § 92 
Abs. 3a SGB V Stellungnahmeberechtigten zählen derzeit der Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller (vfa), Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), 
Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. (BAH), Deutscher Generikaverband e.V., Pro 
Generika e.V. und Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e.V. (BAI). 

Wie einer Pressemitteilung des Deutschen Generikaverbandes e. V. vom 22.11.2012 zu 
entnehmen ist, hat dieser seine Aktivitäten zum Ende des Jahres 2012 eingestellt. Aufgrund 
seiner Auflösung ist der Deutschen Generikaverbandes e. V: somit von der Liste der 
Stellungnahmeberechtigten nach § 92 Abs. 3a SGB V zu streichen. 

3. Verfahrensablauf 

Der Unterausschuss Arzneimittel hat in seiner Sitzung am 12. Februar 2013 die 
Beschlussvorlage über die Erledigung der Nennung des Deutschen Generikaverbandes e. V. 
als stellungnahmeberechtigte Organisation nach § 92 Abs. 3a SGB V einvernehmlich 
konsentiert. 

Zeitlicher Beratungsverlauf 
Sitzung Datum Beratungsgegenstand 
72. Sitzung 
Unterausschuss 
Arzneimittel 

12. Februar 2013 Kenntnisnahme über die Auflösung 
des Deutschen Generikaverbandes 
e. V. und Konsentierung der 
Beschlussvorlage 

Sitzung des Plenums 21. Februar 2013 Beschlussfassung 

 

Berlin, den 21. Februar 2013 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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